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BESCHLUSS DES RATES

vom 22. Juli 1991
zur Durchführung der zweiten Phase des Programms TEDIS (Trade Electronic

Data Interchange Systems)

(91 /385/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 235,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Aufgabe der Gemeinschaft ist es insbesondere, durch die
Errichtung eines gemeinsamen Marktes und die schritt
weise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitglied
staaten eine harmonische Entwicklung des Wirtschafts
lebens innerhalb der Gemeinschaft und engere Bezie
hungen zwischen den in dieser Gemeinschaft zusammen
geschlossenen Staaten zu fördern.

Das Weißbuch der Kommission über die Vollendung des
Binnenmarktes unterstreicht die Bedeutung, die der
Entwicklung neuer grenzüberschreitender Dienste von
nun an zukommt, und den Beitrag, den die auf den
gemeinsamen Normen basierenden Telekommunika
tionsnetze zur Verwirklichung eines von Behinderungen
freien Gemeinschaftsmarktes leisten .

Der elektronische Datenaustausch (EDI) kann einen
wachsenden Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfä
higkeit der europäischen Unternehmen im Produktions
und Dienstleistungsbereich leisten.

Zur Zeit beobachtet man eine rasche Zunahme öffent
licher und privater Initiativen, die das Ziel haben,
Systeme für den elektronischen Transfer nichtkompa
tibler Daten auf der Ebene eines Unternehmens, einer
Unternehmensgruppe, eines Tätigkeitssektors sowie auf
einzelstaatlicher und internationaler Ebene bereitzu
stellen.

Auf dem Gebiet des elektronischen Datentransfers besteht
die Gefahr, daß die Verschiedenartigkeit und Zersplitte
rung der auf der Ebene eines Landes — oder generell auf
der Ebene eines Unternehmens, einer Unternehmens
gruppe oder eines Tätigkeitssektors — durchgeführten
Aktionen Zum Aufbau nichtkompatibler und nicht
kommunizierender Systeme führen und die Hersteller

von Ausrüstungen und die Erbringer von Dienstlei
stungen sowie die Benutzer daran hindern, die durch die
Entwicklung der neuen Systeme für den elektronischen
Datentransfer gebotenen Möglichkeiten voll auszu
schöpfen .

Im Geiste der Entschließung des Rates vom 22. Januar
1990 über die europäische Infrastruktur (') und der
Schlußfolgerungen des Europäischen Rates sowohl von
Straßburg als auch von Dublin verlangt das gute Funktio
nieren des Binnenmarktes, daß die auf diesem Markt
tätigen Unternehmen und Behörden die für ihre Tätig
keiten und Aufgaben benötigten Informationen mit Hilfe
kompatibler Systeme austauschen können, die es
gestatten, eine echte europäische Infrastruktur für den
Datenaustausch aufzubauen .

Es gilt insbesondere eine enge Verzahnung von TEDIS
mit dem spezifischen Programm für Forschung und
technologische Entwicklung im Bereich der Kommunika
tionstechnologien (1990-1994), dem spezifischen
Programm für Forschung und technologische Entwick
lung im Bereich der allgemeinrelevanten Telematiksy
steme (1990-1994) sowie dem spezifischen Programm im
Bereich der Informationstechnologie ( 1990-1994) —
jeweils Bestandteil des dritten Forschungsrahmenpro
gramms der Gemeinschaft — herzustellen .

Die während der ersten Phase des Programms TEDIS
(1988-1989), das durch den Beschluß 87/499/EWG (z)
eingeführt wurde, auf dem Gebiet des elektronischen
Datenaustauschs (EDI) bereits begonnenen Arbeiten
lassen Ansätze solcher transeuropäischen Netze erkennen,
deren Schaffung jedoch nur unter der Voraussetzung
erreicht werden kann, daß diese Arbeiten in der zweiten
Phase dieses Programms fortgesetzt und erweitert werden.

Es ist ein Programm mit einer Laufzeit von drei Jahren
festzulegen .

Für die Durchführung dieses Mehrjahresprogramms wird
ein Betrag von 25 Millionen ECU für erforderlich
gehalten . Der für den Zeitraum 1991-1992 im Rahmen
der derzeitigen finanziellen Vorausschau für erforderlich
gehaltene Betrag beläuft sich auf 10 Millionen ECU.

Die zur Finanzierung des Programms für die Zeit nach
dem Haushaltsjahr 1992 zu bindenden Beträge müssen
sich in den geltenden Finanzrahmen der Gemeinschaft
einfügen .

(') ABl . Nr. C 311 vom 12. 12. 1990 , S. 6.
0 ABl. Nr. C 106 vom 22. 4. 1991 , S. 167.
(3) ABl . Nr. C 102 vom 18 . 4. 1991 , S. 13 .

(4) ABl . Nr. C 27 vom 6. 2. 1990, S. 8 .
(j ABl. Nr. L 285 vom 8 . 10 . 1987, S. 35 .
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Mit dem Beschluß 89/241 /EWG (') hat der Rat seinen
ursprünglichen Beschluß zur Einführung des Programms
TEDIS geändert, um die Beteiligung von Drittländern,
insbesondere der Länder der Europäischen Freihandels
zone (EFTA), an diesem Programm zu ermöglichen ; er
ermächtigte die Kommission gemäß Artikel 228 des
Vertrages, entsprechende Abkommen mit den EFTA
Ländern auszuhandeln.

Mit den Beschlüssen 89/689/EWG (2), 89/690/EWG (3),
89/691 /EWG (4), 89/692/EWG 0, 89/693/EWG (*) und
89/694/EWG f) hat der Rat Abkommen über den elek
tronischen Transfer kommerzieller Daten zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und Österreich, Finnland,
Island, Norwegen, Schweden und der Schweiz genehmigt.
Der Vertrag enthält Befugnisse für die Annahme dieses
Beschlusses nur in Artikel 235 —

BESCHLIESST :

Artikel 1

( 1 ) Es wird eine zweite Phase des Gemeinschaftspro
gramms TEDIS (Trade Electronic Data Interchange
Systems) für den elektronischen Datentransfer (EDI) in
Handel, Industrie und Verwaltung eingeführt, nachste
hend »Programm" genannt.
Das Programm erstreckt sich über einen Zeitraum von
drei Jahren.
(2) Der für seine Durchführung für notwendig erach
tete Betrag an Finanzmitteln der Gemeinschaft beläuft
sich auf 25 Millionen ECU, wovon im Rahmen der finan
ziellen Vorausschau 1988-1992 10 Millionen ECU auf den
Zeitraum 1991-1992 entfallen.

Der Betrag für die restliche Laufzeit des Programms muß
mit dem geltenden Finanzrahmen der Gemeinschaft im
Einklang stehen.
(3) Die Haushaltsbehörde legt die für jedes einzelne
Haushaltsjahr verfügbaren Mittel nach den Grundsätzen
der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung im Sinne
von Artikel 2 der Haushaltsordnung für den Gesamthaus
plan der Europäischen Gemeinschaften fest.

Artikel 2

Das Programm soll gewährleisten, daß die Einrichtung
von Systemen für den elektronischen Datentransfer in der
Gemeinschaft in Anbetracht der sozio-ökonomischen
Bedeutung solcher Systeme optimal abläuft und die
hierfür notwendigen Mittel auf Gemeinschaftsebene
bereitgestellt werden .

Artikel 3

Zur Erreichung der in Artikel 2 genannten Ziele werden
folgende Maßnahmen durchgeführt :

— Maßnahmen zur Normung der EDI-Nachrichten ;
— Maßnahmen in bezug auf die spezifischen Erforder

nisse von EDI im Bereich der Telekommunikation ;
— Maßnahmen zu rechtlichen Aspekten von EDI ;
— Maßnahmen zur Sicherheit der EDI-Nachrichten ;
— sektorübergreifende und transeuropäische Vorhaben ;
— Analyse der Auswirkungen von EDI auf die Unter
nehmensführung ;

— Sensibilisierungsmaßnahmen.

Eine Liste der in Aussicht genommenen Aktionen ist in
Anhang I wiedergegeben. Diese Aktionen werden nach
den Verfahren der Artikel 6 und 7 durchgeführt.

Artikel 4

Das Programm wird in Abstimmung mit den in der
Gemeinschaft bestehenden oder geplanten Politiken und
Aktionen auf den Gebieten des Fernmeldewesens —
insbesondere hinsichtlich etwa erforderlicher Maßnahmen
gemäß der Rahmenrichtlinie 90/387/EWG (') über die
Einführung eines offenen Netzzugangs (ONP), des Infor
mationsmarktes (IMPACT-Programm), der Sicherheit von
Informationssystemen und der Normung und insbeson
dere in Abstimmung mit dem CADDIA-Programm und
dem CD-Projekt durchgeführt, um die erforderliche
Synergie mit den spezifischen Erfordernissen des elektro
nischen Datentransfers sicherzustellen .

Artikel 5

Die zum Programm gehörenden Verträge werden mit
Unternehmen, einschließlich der kleinen und mittleren
Unternehmen, mit Forschungsanstalten, einzelstaatlichen
Verwaltungen und anderen Organisationen in der
Gemeinschaft, in den EFTA-Ländern oder Drittländern,
mit denen die Gemeinschaft ein Abkommen über die
Beteiligung an diesem Programm abgeschlossen hat,
abgewickelt.

Artikel 6

( 1 ) Die Kommission ist für die Durchführung des
Programms verantwortlich . Die Kommission wird von
einem Ausschuß mit beratender Funktion unterstützt, der
sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen
setzt und in dem der Vertreter der Kommission den
Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß gibt — gegebenenfalls durch Abstimmung
— seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb
einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann .

(3) Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufge
nommen ; darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das
Recht zu verlangen, daß sein Standpunkt im Protokoll
festgehalten wird .

(4) Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich
die Stellungnahme des Ausschusses. Sie unterrichtet den

(') ABl . Nr. L 97 vom 11 . 4. 1989, S. 46 .
(2) ABl . Nr. L 400 vom 30 . 12. 1989, S. 1 .
O ABl. Nr. L 400 vom 30. 12. 1989, S. 6.
(4) ABl. Nr. L 400 vom 30. 12. 1989, S. 11 .
O ABl. Nr. L 400 vom 30 . 12. 1989, S. 16 .
(6) ABl. Nr. L 400 vom 30. 12. 1989, S. 21 .
O ABl. Nr. L 400 vom 30. 12. 1989, S. 26 . (8) ABl . Nr. L 192 vom 24. 7. 1990, S. 1 .
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(4) In diesem Fall verschiebt die Kommission die
Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen
um drei Monate, vom Zeitpunkt der Mitteilung an
gerechnet.

Der Rat kann innerhalb des in Unterabsatz 1 genannten
Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen anderslau
tenden Beschluß fassen.

Artikel 8

Am Ende des Programms TEDIS legt die Kommission
dem Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und
Sozialausschuß einen Abschlußbericht vor, in dem unab
hängige Sachverständige anhand der Kriterien und
Anhaltspunkte gemäß Anhang II dieses Beschlusses den
Realisierungsstand der einzelnen Ziele dieses Programms
bewerten.

Artikel 9

Dieser Beschluß wird am 1 . Juli 1991 wirksam.

Ausschuß darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme
berücksichtigt hat.

Artikel 7

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 6 gilt das nachstehende
Verfahren für die Erstellung des Arbeitsprogramms
gemäß Anhang I, die Aufschlüsselung der entspre
chenden Ausgaben zu Lasten des Haushaltsplans und die
Beurteilung der in demselben Anhang vorgesehenen
Vorhaben und Aktionen mit einem Gesamtwert über
200 000 ECU sowie des für erforderlich gehaltenen
Gemeinschaftsbeitrags hierzu.
(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betref
fenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird
mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2
des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag
der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen
der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorge
nannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .
(3) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die unmit
telbar gelten. Stimmen sie jedoch mit der Stellungnahme
des Ausschusses nicht überein , so werden diese
Maßnahmen sofort von der Kommission dem Rat mitge
teilt.

Geschehen zu Brüssel am 22. Juli 1991 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. DANKERT
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ANHANG I

1 . Normung der EDI-Nachrichten

— Unterstützung der Arbeiten zur Entwicklung der internationalen Norm EDIFACT und insbesondere
der Arbeiten des EDIFACT-Board für Westeuropa ; Koordinierung der Arbeiten zur Erstellung der
EDIFACT-Nachrichten und Bereitstellung der erforderlichen technischen Hilfe.

— Bereitstellung der erforderlichen Mittel, um die EDIFACT-Konformität von EDI-Nachrichten und
der Konvertierungssoftware sicherzustellen.

— Erforderlichenfalls Anpaßung der EDIFACT-Norm an die neuesten EDI-Entwicklungen, wie z . B.
graphischer, technischer und interaktiver EDI.

— Förderung von Maßnahmen für den „Ubergang" zu internationalem Normen und insbesondere zu
EDIFACT.

— Bemühung um Kompatibilität zwischen der amerikanischen Norm ANSI XI 2 und der internatio
nalen EDIFACT-Norm.

2. Spezifische EDI-Erfordernisse im Bereich der Telekommunikation
— Vorschläge zur Verbesserung der technischen Verbundfähigkeit der europäischen EDI-Benutzer in
enger Verbindung mit bestehenden Tätigkeiten der Gemeinschaften auf diesem Gebiet — insbeson
dere hinsichtlich des offenen Netzzugangs (ONP) —, und zwar insbesondere durch :
a) Förderung der Verwendung standardisierter Kommunikationsprotokolle, die für EDI ausgelegt sind,
in den Kommunikationsträgerdiensten, wie z.B. P-edi, X400 (1988) oder X500, erforderlichenfalls
Abstimmung mit den ONP-Vorhaben zur Harmonisierung z.B. von Normen für paketvermittelte
Datenübermittlungsdienste und Mietleitungen ;

b) Förderung der Bereitstellung von Netzübergängen zwischen den bestehenden EDI-Diensten ;
c) Unterstützung bei Aufbau eines europaweiten Registriersystems, mit dem sich Probleme bei der
Namenszuordnung und Adressierung von EDI-Benutzern in einem sektorenübergreifenden und
europaweiten System lösen lassen.

— Anreize für den verstärkten Einsatz von ISDN für das EDI.

— Verstärkte Annäherung der verschiedenen auf Kommunikationsprobleme spezialisierten EDI
Gruppen .

— Unterstützung bei der Einrichtung der „zentralen Anlaufstelle" für den EDI-Austausch.

3. Rechtliche Aspekte von EDI

— Fertigstellung des europäischen Modellabkommens für EDI .
— Eingehende Untersuchung der Restriktionen und Anforderungen rechtlicher Art in Einzelbereichen .
— Eingehende juristische Analyse der Trägermedien und Aufbewahrungsmittel sowie der elektronischen
Unterschrift bei EDI-Nachrichten.

— Ausarbeitung eines Diskussionspapiers über die Angleichung und die Harmonisierung der europä
ischen Rechtsvorschriften zur Übernahme der EDI-Nutzungsvorschriften in die nationalen Rechtssy
steme ; Ausarbeitung der erforderlichen Angleichungs- und Harmonisierungsvorschläge.

— Rechtliche Absicherung, daß die EDI-Nachrichtenfunktionen Rechtskraft und vertragliche Gültigkeit
besitzen.

— Untersuchung der Auswirkungen der EDI-Nachrichten auf die traditionellen Verkehrsfähigkeitsfunk
tionen .

— Verfolgung der Entwicklung in bezug auf den Schutz persönlicher und vertraulicher Daten zur Ermitt
lung des spezifischen Bedarfs, der im Gefolge der EDI-Weiterentwicklung entstehen könnte.

— EDI-rechtliche Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten sowie Mitwirkung an der internationalen
Koordinierung.

4. Sicherheit der EDI-Nachrichten

— Einsetzung einer informellen Sachverständigengruppe für diesen Spezialbereich .
— Jährliche Ausrichtung von Workshops, die sich mit verschiedenen Themen im Zusammenhang mit
der Sicherheit von EDI-Nachrichten befassen sollen.

— Aufklärung der EDI-Benutzer sowie sonstiger geeigneter Adressatengruppen über Sicherheitsaspekte
bei EDI-Nachrichten .

— Förderung der Entwicklung von EDI-Sicherheitsverfahren, -methoden, -dienstleistungen und
-normen.
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— Analyse der Benutzerumgebung, Ermittlung von Sachzwängen, Quantifizierung der Risiken und nach
Möglichkeit Ausarbeitung eines geeigneten Modells zur Gewährleistung der EDI-Sicherheit.

— Untersuchung der Sicherheitsanforderungen für neue EDI-Funktionen sowie der Auswirkungen der
neuen Technologien .

— Bewertung der Dienstleistungen und Produkte, die für die Sicherheit der EDI-Nachrichten zur Verfü
gung stehen, und erforderlichenfalls Prüfung der Frage einer Zertifizierung.

— Sicherheitstechnische Analyse offener Mehrzweckumgebungen.

5. Sektorenübergreifende und europaweite EDI-Vorhaben

— Erstellung und Fortschreibung eines ständigen Verzeichnisses der bestehenden oder möglichen EDI
Vorhaben in Europa.

— Koordinierung der sektoralen Vorhaben entsprechend den Bedürfnissen der gewerblichen Wirtschaft
und der Anwender.

— Förderung des Aufbaus eines sektorenübergreifenden Forums der EDI-Benutzer.

— Förderung von sektorenübergreifenden Vorhaben entsprechend den Bedürfnissen der gewerblichen
Wirtschaft und der Anwender.

— Förderung der Mitwirkung von einzelstaatlichen Verwaltungen und Gemeinschaftseinrichtungen an
sektorenübergreifenden Vorhaben .

— Verstärkte Förderung der EDI-Systeme im Hinblick auf einen zunehmenden Einsatz von EDI in
Europa.

— Ausweis langfristiger Maßnahmen zum Aufbau und zur schrittweisen Vernetzung der EDI-Systeme in
den Mittelmeerländern sowie in den mittel- und osteuropäischen Ländern.

6. Auswirkungen von EDI auf die Unternehmensführung

— Ermittlung und Analyse der Veränderungen bei Management- und Orgaisationsmethoden, die durch
die EDI-Einführung bedingt sind ; hierbei sind die KMU besonders zu berücksichtigen.

— Untersuchung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von EDI.

— Bewertung des Kosten/Nutzen-Verhältnisses der EDI-Einführung in privaten oder öffentlichen
Sektoren .

— Erarbeitung eines Modells zur allgemeinen Einführung von EDI in Verwaltungen sowie privaten und
öffentlichen Unternehmen.

— Sondierungsarbeiten in bezug auf die Schaffung eines europaweiten Koordinierungssystems für EDI
gestützte zwischenbetriebliche Kommunikation.

7. Sensibilisierung

— Regelmäßige Erhebung zur EDI-Weiterentwicklung in Europa sowie zu den verfügbaren EDI
Produkten und -Dienstleistungen.

— Durchführung von Einzelstudien speziell zu bestimmten Ländern, Regionen oder Industriezweigen.
— Veröffentlichung von Studien, Analysen und sonstigen Ergebnissen von programmrelevanten
Maßnahmen .

— Förderung der Einrichtung von nationalen und/oder regionalen Informationszentren ; Koordinierung,
materielle Unterstützung sowie Mitwirkung an deren Aufklärungskampagnen .

— Insbesondere Förderung von EDI-Aufklärungsmaßnahmen bei den kleinen und mittleren Unter
nehmen .
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ANHANG II

Leitlinien für die Bewertung des Realisierungsstandes der Ziele des Programms TEDIS

Zur Realisierung der in Artikel 2 genannten Ziele werden verschiedene in Artikel 3 genannte Aktionen und
Vorhaben durchgeführt. Der Erfolg bei der Durchführung dieser Aktionen und Vorhaben muß daher
bewertet werden.

1 . Bei Normungsarbeiten muß der Einfluß des Programms TEDIS bewertet werden :
a) im Hinblick auf die Entwicklung und Anwendung der EDIFACT-Norm in Westeuropa,
b) im Hinblick auf die Verfügbarkeit und den Einsatz von Konvertierungssoftware sowie ihre Konfor
mität mit der internationalen Norm EDIFACT.

2. Bei den Aktionen zur Verbundfähigkeit der EDI-Dienste muß die Auswirkung des Programms TEDIS
auf die Interoperabilität der Datennetze und die Bereitstellung von europaweiten EDI-Diensten bewertet
werden.

3 . Bei den rechtlichen Aspekten muß geprüft werden, in welchem Maße die Aktionen im Rahmen des
Programms TEDIS dazu beigetragen haben, in allen Mitgliedstaaten die Rechtsgültigkeit des EDI-Daten
austauschs zu gewährleisten, und inwiefern sie die Einführung des „papierlosen Geschäftsverkehrs" geför
dert haben.

4. Bei den Maßnahmen zur Sicherheit der Nachrichten muß bewertet werden, in welchem Maß das
Programm TEDIS zum Schutz der EDI-Nachricht selbst und zur Sicherheit der EDI-Nachrichten in
einer zwischenbetrieblichen Umgebung beigetragen hat.

5 . Bei densektorübergreifenden und europaweiten Vorhaben muß bewertet werden, in welchem Maß die
Unterstützung für sektorübergreifende Pilotvorhaben zur sektoralen und geographischen Integration der
EDI-Vorhaben beigetragen hat.

6. Bei den Maßnahmen zur Unternehmensführung muß der Nutzen der Studien und Analysen — insbeson
dere betreffend die kleinen und mittleren Unternehmen — im Rahmen des Programms TEDIS bewertet
werden, um die Auswirkungen von EDI auf die Unternehmensführung sowie die wirtschaftlichen und
sozialen Auswirkungen von EDI festzustellen.

7. Bei den Sensibilisierungsmaßnahmen muß die Auswirkung der Aktionen — insbesondere betreffend die
kleinen und mittleren Unternehmen — im Rahmen des Programms TEDIS auf die Anwendung von EDI
in Westeuropa bewertet werden .


